
D 

Stadtverwaltung Buchen Anlage Nr. 2 

Rechtsverbindliche Festset zungen für di e s tädte­

bauliche Ordnung des Teilbebauungsgebietes J2 

1 . Geltungsbereich : 

Die nachf ol gend aufgeführten Fest setzungen gelten für das im Lageplan (Anlage 

Nr. 3 des verbi ndlichen Bau-Leit-Planes J2) durch violette Umrandung besonders 

gekennzeichnete Gebie t . 

2. Zweckbestimmung des Gebietes: 

I n diesem I ndus triegeb i et dürfen nur Industriebau t en erstellt we r den . Die Er­

richtung v on Wohnuneen innerhalb der einzel nen Betriebe ist nur in dem Umfang 

zuge l a s sen, a l s dies für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Sicherhei t 

notwendig ist (Wohnung für Hausmeister , Wä chter, He i zung u . ä. .). 

3. Überbauung der Grunds tücke: 

Die i~ Laeepl an ( Anlac e 3 des verb indlichen Bau- Leit-Planes) und i m GrUnplcn 

( Anlage 12 des vc rbinQli chen B~u-Lejt -Planes ) ausgewiesenen Frei fl ächen sind 

von jeglicher Bebauung fre izur.ulten . Für da3 ver bleibende Re s tgrundstij~k kann 

eine Überbauung bis zu 70 %der Grunds t ücksfläche vorgenommen werden . 

4. Bauweise : 

Die Bauweise wird sich jewe i l s nach den b e triebl ichen Erfordernissen der an­

zus i edelnden I ndus triebe triebe ri :;h t en . J edoch v:i rd u.uf die Bert:c;~:;, icht iQ.lI'.c 

der i n de r füs.unut zunesveror dr,une dos Bundes vom 26 . 6 . ,;lG2 feutc~ l ei::,Len Röchst ­

werte hingewi esen . 

5. Dachtiusbildun4 : 

Für die Ausbildung der Dächer sind im Rahmen der nachstehenden Bestimmungen eben· 

falls di e betrieblichen Erfordernisse maßgebend. Es werden zugelassen .f l ach ge ­

neigte Dächer sowie Shed-Dächer . Flachdächer können nur bei dringenden betrieb­

lichen Erforderniss en auf besonderen Antrag zugel assen werden . 
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Zur Dache i nde ckung sowie zur Verklei dung der Gebäude-Fassaden dürfe n As bes t­

z ement - Pl a tten und ähnl i che Kuns t s t offpla tten i n hellgr auer Färbung nicht 

verwendet we r de n . Bei andersfa rbigen Pla t t en dieser Materialien müssen irn 

Material eingefä rbte Erzeugnis s e verwendet werden. 

6. Grenzabstä nde: 

Die im Lagepl an vorge sehenen Abs t ände der Gebäude von den Straßengrenzen 

(Bauflucht) sind unbedingt einzuhalten. Der s e itliche Abstand der Gebäude 

von den Grenzen der Nachbarn (Bauwich) wird auf mindestens 5 m fest gesetzt. 

-4' 7. Abs te l lplätze für Kraftfahrzeuge: 

Pa rk- und Abstellplätze für Fahrzeuge uller Art sind innerha lb des Betriebs­

geländes jeweils in genügender Anzahl anzule ge n . Sie müssen ausreichen für 

die Fahrzeuge des Betriebes selbst und i hrer Belegschaft. Für jeden vor 

1962 entstandenen Betrieb wird, sofern der Platz n icht ausreicht, eine Son­

derregelung getroffen. 

Na ch den Erläuterungen des Grünplanes können dies e Parkplätze unter Beach­

tung der Richtlinien zur Grünge s t a ltung (Anlage 11 des verbindlichen Bau­

Leit-Planes) innerhalb der betriebsei genen Grünflächen angelegt werden. 

Die Ausfahrt von den Betriebs-Parkplä tzen auf die öffentli chen Straßen 

muß zentra l erfolgen. 

/\ 8. Einfriedigung: 

Bei der Einfriedigung der Grunds tücke ist darauf zu ach ten, daß etwa ange­

legte Zäune durch eine entsprechende Grünpf l anzung verdeckt we rden. Zäune 

a us Brettern oder Stacheldraht sind ni cht zuläss i g . 

X 9• Grünflächen und Gartenanlagen der Betriebe: 

Es wird auf die "Richtlinien zur Grüngesta ltung " (Anlage Nr. 11 ) verwiese n. 

Dies e Rich tlinien s ind Bes tandteile dieser rech t sverbindlichen Festsetzung. 

10 . Versorgungsleitungen: 

Alle Betriebe sind gemäß den Bestilll!llungen der "Satzung über den Ansch luß 

an die öf f entliche Wasserve rsorgung und über die Abgabe von Wasser" an die 
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gemeindeeigene Wasserversorgung anzus chließen. 

Die im Betrieb anfallenden Schmutz- und Regenabwässer sind auf direktem 

Wege durch eine Steinzeugrohrle itung dem städtischen Kana l netz zuzuleiten . 

Abwässer, welche gemäß§ 4 der Satzung über die Entwässerung der Grunds tücke 

und dem Anschluß an die städtischen Wa s s eranlagen nicht ohne we iteres in das 

städtische Rohrnetz eingeleitet werden dürfen, müssen zu.nächst e inem durch 

die zuständigen Stellen zu genehmigenden Klä rprozeß unterworfen werden, so 

daß nur unschädliche Abwässer dem Kanalnetz zugeleitet werden. 

Betriebsabwässer, welche weder Schmutz- bzw. Regenabwässer noch schädliche 

Abwässer da rstellen (z.B. Kühlwasser, Kondenswasser usw.) dürfen nicht in 

das öffentliche Kanalnetz, sondern müssen in das im Industriegebiet vorge ­

sehene besondere Netz zur Ableitung dieser Abwässer in den Vorfluter einge­

leitet werden. 

Selbstverständlich sind auch die bestehenden Allgemeinen Best i mmungen über 

Öl- oder Benzinabscheider einzuha lten . 

Die Bedarfsdeckung für elek trische Energie ist ausschließlich den Sta dtwe rken 

vorbehalten. Die Betriebe können jedoch Nots trom-Aggregate aufstellen. 

11. Sonderbestimmungen: 

Auch sind Vorschriften bzw. Auflagen bezüglich des Einbaues von Ölvorrat s ­

behältern zu berücksichtigen. 

Da s gleiche gi lt bezüglich der Bestimmungen über Lä rmbekämpfung, Luftverpe­

stung und Grundwasserverseuchung . 

Die Stadt Buchen behält sich vor, hinsichtlich der vorbehandelten Punkte 

von Fall zu Fall Sonderauflagen herbeizuführen . 

12. Bauweise: 

Die Errichtung von Behelfsbauten, Schuppe u. ä . i s t untersagt . 

13. Ablagerungsstätten: 

Die Ablagerungsstätten für Schutt, Abfälle usw. müs s en ve r deckt angelegt 

werden. 
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14. Freiflächen für Versorgungsanlagen: 

Etwa erforderliche Flächen für Versorgungseinrichtungen der Betriebe (z.B. 

eigene Transformatoren, Kabelschränke, Reglerstationen für Gas, Schieber­

schächte der Wasserversorgung, Vorrichtungen für Feuerlöschzwecke u. ä . ) 

sind innerhalb der bebaubaren Fläche der Betriebe aus zuweisen. 

15. Planvorlagen: 

Neben den üblichen Planunterlagen kann in besonderen Fällen die Gemeinde 

ergänzende diesbezügliche Unterlagen (Modelle, Lichtbilder, Geländeschnitte, 

Dars tellung der zukünftigen Umrißlinien der Gebäude durch Stangen- und Latten­

gerüste usw.) verlangen. 

Buchen, den 4. 6.1962 

Bürgermeister 


